
 Vereinte Nationen A/RES/74/165  

 

Generalversammlung  
Verteilung: Allgemein 

16. Januar 2020 

 

 

19-22293 (G)  

*1922293*   

Vierundsiebzigste Tagung 

Tagesordnungspunkt 70 b) 

Förderung und Schutz der Menschenrechte: Menschenrechtsfragen, 

einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 

effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
 

 

 

  Resolution der Generalversammlung, 

verabschiedet am 18. Dezember 2019 
 

 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/74/399/Add.2)] 
  

 

 74/165. Wirksame Förderung der Erklärung über die Rechte von Personen, 

die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 

Minderheiten angehören 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 18. Dezember 1992, mit der sie die 

Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 

sprachlichen Minderheiten angehören, verabschiedete, die der genannten Resolution als An-

lage beigefügt ist, und eingedenk des Artikels 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche 

und politische Rechte1 sowie anderer einschlägiger bestehender internationaler und regiona-

ler Normen und innerstaatlicher Rechtsvorschriften, 

 sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen über die wirksame Förderung der 

Erklärung und alle einschlägigen Resolutionen des Menschenrechtsrats, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolution 32/5 des Menschenrechtsrats vom 30. Juni 

2016 mit dem Titel „Menschenrechte und willkürliche Entziehung der Staatsangehörigkeit“2 

und alle früheren Resolutionen des Menschenrechtsrats und der Menschenrechtskommis-

sion über die Frage der Menschenrechte und der willkürlichen Entziehung der Staatsange-

hörigkeit, 

_______________ 

1 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 

LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 

2 Siehe Official Records of the General Assembly, Seventy-first Session, Supplement No. 53 (A/71/53), 

Kap. V, Abschn. A. 

https://undocs.org/ot/A/71/53
https://undocs.org/ot/A/RES/47/135
https://undocs.org/ot/A/RES/32/5
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 unter Hinweis auf die Resolution 37/14 des Menschenrechtsrats vom 22. März 20183, 

in der der Rat die vom Forum für Minderheitenfragen auf seiner zehnten Tagung im Dezem-

ber 2017 abgegebenen Empfehlungen über die Rechte jugendlicher Angehöriger von Min-

derheiten4 behandelte, 

 erklärend, dass die Förderung und der Schutz der Rechte von Personen, die nationalen 

oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, und der Dialog zwi-

schen diesen Minderheiten und der übrigen Gesellschaft sowie die konstruktive und alle 

Seiten einschließende Schaffung von praktischen und institutionellen Vorkehrungen mit 

dem Ziel, der Vielfalt einen Platz in der Gesellschaft zu bieten, zu politischer und sozialer 

Stabilität beitragen und die Prävention und friedliche Beilegung von Konflikten fördern, die 

die Rechte von Personen berühren, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachli-

chen Minderheiten angehören, 

 unter Begrüßung der Annahme der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung5, deren 

fester Bestandteil die Aktionsagenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz 

über Entwicklungsfinanzierung6 ist, unter Hinweis darauf, dass durch die Ziele und Zielvor-

gaben für nachhaltige Entwicklung die Menschenrechte aller Menschen verwirklicht werden 

sollen, und unter Betonung der Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten die Agenda 2030 

nach Bedarf in ihre jeweiligen nationalen Politiken und Entwicklungsrahmen einbinden, um 

die wirksame Umsetzung, Weiterverfolgung und Überprüfung der Agenda 2030 zu fördern 

und so zu gewährleisten, dass niemand zurückgelassen wird, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Häufigkeit und Schwere sowie die oftmals 

tragischen Folgen der in vielen Ländern bestehenden Streitigkeiten und Konflikte, die Per-

sonen betreffen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 

angehören, sowie darüber, dass diese Personen oft unverhältnismäßig stark unter den Aus-

wirkungen von Konflikten und den daraus resultierenden Verletzungen ihrer Menschen-

rechte leiden und besonders von Vertreibung bedroht sind, unter anderem durch Bevölke-

rungsumsiedlung, den Entzug von Identitätsdokumenten, Flüchtlingsströme und Zwangs-

umsiedlung, 

 betonend, dass stärkere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Rechte 

von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten an-

gehören, zu verwirklichen, namentlich indem ihre wirtschaftliche und soziale Lage und ihre 

Marginalisierung angegangen werden, und um jedwede Diskriminierung, der sie ausgesetzt 

sind, zu beenden, unter anderem durch die Bekämpfung mehrfacher, verschärfter und sich 

überschneidender Formen der Diskriminierung, 

 sowie unter Betonung der grundlegenden Bedeutung, die der Menschenrechtsbildung 

und -ausbildung und dem Menschenrechtslernen sowie dem Dialog, darunter dem Dialog 

zwischen den Kulturen und Religionen, und dem Zusammenwirken aller in Betracht kom-

menden Interessenträger und Mitglieder der Gesellschaft im Hinblick auf die Förderung und 

den Schutz der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprach-

lichen Minderheiten angehören, zukommt, 

 in dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, das Recht auf Bildung für alle zu verwirklichen 

und, wenn möglich, Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 

_______________ 

3 Ebd., Seventy-third Session, Supplement No. 53 (A/73/53), Kap. IV, Abschn. A. 

4 A/HRC/37/73. 

5 Resolution 70/1. 

6 Resolution 69/313, Anlage. 

https://undocs.org/ot/A/RES/37/14


Wirksame Förderung der Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen 

oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören A/RES/74/165 

 

3/7 19-22293 

 

Minderheiten angehören, angemessene Möglichkeiten zu bieten, ihre eigene Sprache zu ler-

nen oder in ihrer eigenen Sprache unterrichtet zu werden, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die nationale Institutionen bei der Förderung 

und dem Schutz der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 

sprachlichen Minderheiten angehören, spielen können, und in Anerkennung der Rolle, die 

die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen und andere einschlägige Organisationen 

sowie der Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats über Minderheitenfragen in dieser 

Hinsicht spielen, unter anderem indem sie die Umsetzung der Erklärung fördern, 

 in dem Bewusstsein, dass die weitaus meisten Staatenlosen nationalen oder ethnischen, 

religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, 

 1. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, sicherzustellen, dass Personen, 

die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, alle 

Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne jede Diskriminierung und in voller Gleichheit 

vor dem Gesetz voll und wirksam ausüben können, im Einklang mit der Erklärung über die 

Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minder-

heiten angehören7, und verweist auf die einschlägigen Bestimmungen der Erklärung und des 

Aktionsprogramms von Durban8, namentlich die Bestimmungen zu Formen der Mehrfach-

diskriminierung; 

 2. fordert die Staaten und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, die 

in der Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen 

und sprachlichen Minderheiten angehören, festgelegten Rechte dieser Personen zu fördern 

und zu schützen, namentlich indem sie Bedingungen zur Förderung ihrer Identität begünsti-

gen, ihnen angemessene Bildungsangebote bereitstellen und die Teilhabe an allen Aspekten 

des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Lebens der Gesell-

schaft sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung ihres Landes ohne Dis-

kriminierung erleichtern und dabei eine geschlechtsspezifische Perspektive anwenden; 

 3. legt den Staaten nahe, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Personen, die natio-

nalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, nach Möglich-

keit ausreichend Gelegenheit zu bieten, ihre eigene Sprache zu lernen oder in ihrer eigenen 

Sprache unterrichtet zu werden; 

 4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigneten Maßnahmen, unter ande-

rem verfassungsmäßige, gesetzgeberische, administrative und sonstige Maßnahmen, zu er-

greifen, um die Erklärung zu fördern und umzusetzen, und appelliert an die Staaten, im Ein-

klang mit der Erklärung bilateral und multilateral zusammenzuarbeiten, insbesondere im 

Hinblick auf den Austausch bewährter Verfahren und gewonnener Erfahrungen, um die 

Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minder-

heiten angehören, zu fördern und zu schützen; 

 5. empfiehlt, dass die Staaten weiter über bestehende und aufkommende Heraus-

forderungen reflektieren, denen sich Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen 

und sprachlichen Minderheiten angehören, gegenübersehen, darunter der Anstieg der Ver-

folgung aus religiösen oder ethnischen Beweggründen und die Zunahme von Hasskrimina-

lität und Verhetzung, die sich unter anderem gegen Personen richten, die nationalen oder 

ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören; 

_______________ 

7 Resolution 47/135, Anlage. 

8 Siehe A/CONF.189/12 und A/CONF.189/12/Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/ 

Depts/german/conf/ac189-12.pdf. 

http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf
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 6. empfiehlt den Staaten außerdem, dafür Sorge zu tragen, dass alle im Hinblick 

auf die Umsetzung der Erklärung ergriffenen Maßnahmen so weit wie möglich unter voller, 

wirksamer und gleichberechtigter Mitwirkung von Personen, die nationalen oder ethnischen, 

religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, erarbeitet, gestaltet, umgesetzt und 

überprüft werden; 

 7. fordert die Staaten auf, wirksame Anstrengungen zur Verhütung und Bekämp-

fung von Gewalthandlungen zu unternehmen, die sich gezielt gegen Personen richten, die 

nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören; 

 8. fordert die Staaten außerdem auf, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 

den Schutz von Kindern, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Min-

derheiten angehören und die staatenlos zu werden drohen oder geworden sind, im Einklang 

mit den einschlägigen Verpflichtungen nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kin-

des9 zu gewährleisten; 

 9. fordert die Staaten ferner auf, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den 

Schutz von Frauen und Mädchen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachli-

chen Minderheiten angehören und die aufgrund von Staatenlosigkeit Diskriminierung aus-

gesetzt sind, zu gewährleisten, und außerdem besondere Aufmerksamkeit auf die besonde-

ren Bedürfnisse von älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, die nationalen 

oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören und staatenlos sind, 

zu richten; 

 10. empfiehlt, dass die Staaten und andere maßgebliche Akteure so weit wie möglich 

sicherstellen, dass die Erklärung in alle Minderheitensprachen übersetzt und weit verbreitet 

wird; 

 11. äußert ihre Anerkennung für den erfolgreichen Abschluss der elften Tagung des 

Forums für Minderheitenfragen im November 2018 zum Thema „Staatenlosigkeit: Eine 

Minderheitenfrage“, die angesichts der regen Beteiligung der Interessenträger eine wichtige 

Plattform zur Förderung des Dialogs zu diesem Thema bildete und als Teil ihres Ergebnisses 

Empfehlungen abgab, um die Notwendigkeit hervorzuheben, dass die Staaten Staatenlosig-

keit verhüten und vermindern, indem sie die Menschenrechte von Personen, die nationalen 

oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, fördern, und um zu 

betonen, wie wichtig die Einbeziehung von Staatenlosen, die nationalen oder ethnischen, 

religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, und ihren Vertretern in politische Pro-

zesse und Entscheidungsprozesse ist, die sie betreffen10, und legt den Staaten nahe, die ein-

schlägigen Empfehlungen des Forums in Erwägung zu ziehen; 

 12. fordert die Staaten auf, eingedenk des Themas der elften Tagung des Forums für 

Minderheitenfragen und im Hinblick auf die Förderung der Umsetzung der Erklärung und 

die Gewährleistung der Verwirklichung der Rechte von Personen, die nationalen oder eth-

nischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, geeignete Maßnahmen zu er-

greifen, indem sie unter anderem 

 a) jede Rechtsvorschrift, Politik oder Praxis, die eine diskriminierende oder unver-

hältnismäßig negative Auswirkung auf Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen 

und sprachlichen Minderheiten angehören, hat und diese Personen verwundbar machen 

könnte, im Hinblick auf eine mögliche Abänderung überprüfen; 

_______________ 

9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 

II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 

10 A/HRC/40/71. 
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 b) erwägen, alle einschlägigen internationalen Übereinkünfte, die die Rechte von 

Personen schützen und fördern, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 

Minderheiten angehören, und diejenigen, die auf die Beseitigung der Staatenlosigkeit ge-

richtet sind, zu ratifizieren, ihnen beizutreten und sie einzuhalten; 

 c) Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minder-

heiten angehören, die Staatsangehörigkeit nicht willkürlich und diskriminierend verweigern 

oder entziehen; 

 d) den Schutz der Menschenrechte von Staatenlosen, die nationalen oder ethni-

schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, sicherstellen, da die Menschen-

rechte allgemeingültig sind und für alle Menschen gelten; 

 e) sicherstellen, dass eine Geburten- und Personenstandsregistrierung und natio-

nale Ausweisdokumente ohne jede Diskriminierung, wie insbesondere wegen der Rasse, der 

ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Sprache, bereitgestellt werden, im Einklang 

mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung5, insbesondere der Zielvorgabe, die dafür 

sorgen soll, dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben; 

 f) sicherstellen, dass Staatenlose, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 

sprachlichen Minderheiten angehören, bei Menschenrechtsverletzungen Zugang zur Justiz 

und zu Rechtsbehelfen haben und dass sie sich an die zuständigen justiziellen und adminis-

trativen Organe wenden können, wenn ihnen die Staatsangehörigkeit verweigert oder ent-

zogen wird; 

 g) die vollständige Einhaltung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, 

insbesondere der Artikel 7 und 8, sicherstellen und die Zurücknahme aller dagegen einge-

legten Vorbehalte erwägen; 

 h) sicherstellen, dass Frauen mit Männern gleichberechtigt sind, wenn es darum 

geht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, ihre Staatsangehörigkeit zu ändern oder beizu-

behalten und sie auf ihre Kinder zu übertragen; 

 13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die wirksame För-

derung der Erklärung11 sowie von den Berichten des Sonderberichterstatters des Menschen-

rechtsrats über Minderheitenfragen und vermerkt deren besonderen Schwerpunkt auf Staa-

tenlosigkeit als Problem für Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprach-

lichen Minderheiten angehören12; 

 14. lobt den Sonderberichterstatter für die geleistete Arbeit und für seine wichtige 

Rolle dabei, die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprach-

lichen Minderheiten angehören, stärker bewusst und sichtbar zu machen; 

 15. fordert alle Staaten auf, mit dem Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten 

und ihn bei der Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben und Pflichten zu unterstüt-

zen, alle von ihm angeforderten notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und 

ernsthaft zu erwägen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch ihres Landes 

umgehend zu entsprechen, um ihm die wirksame Erfüllung seiner Pflichten zu ermöglichen; 

 16. legt den Sonderorganisationen, Regionalorganisationen, nationalen Menschen-

rechtsinstitutionen und nichtstaatlichen Organisationen nahe, einen regelmäßigen Dialog 

mit dem Sonderberichterstatter aufzunehmen, mit ihm regelmäßig zusammenzuarbeiten und 

_______________ 

11 A/74/215. 

12 A/73/205 und A/74/160. 
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auch weiterhin zur Förderung und zum Schutz der Rechte von Personen beizutragen, die 

nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören; 

 17. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf, 

im Rahmen ihres Mandats die Umsetzung der Erklärung auch weiterhin zu fördern und zu 

diesem Zweck einen Dialog mit den Regierungen zu führen und den United Nations Guide 

for Minorities (Leitfaden der Vereinten Nationen für Minderheiten) regelmäßig zu aktuali-

sieren und weit zu verbreiten; 

 18. begrüßt die vom Hohen Kommissariat der Vereinten Nationen für Menschen-

rechte koordinierte interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, 

Fonds und Programmen der Vereinten Nationen zu Minderheitenfragen und fordert sie nach-

drücklich auf, ihre Koordinierung und Zusammenarbeit weiter auszubauen, indem sie unter 

anderem Politikkonzepte zur Förderung und zum Schutz der Rechte von Personen, die Min-

derheiten angehören, erarbeiten und dabei auch auf die sachdienlichen Ergebnisse des Fo-

rums für Minderheitenfragen zurückgreifen und die Arbeit der zuständigen Regionalorgani-

sationen berücksichtigen; 

 19. fordert den Generalsekretär auf, interessierten Regierungen auf Antrag die 

Dienste qualifizierter Sachverständiger für Minderheitenfragen zur Verfügung zu stellen, so 

auch im Kontext der Verhütung der Staatenlosigkeit und der Anstrengungen zu ihrer Be-

kämpfung, um bestehende oder potenziell entstehende Situationen, die Minderheiten betref-

fen, beilegen zu helfen; 

 20. bittet die Menschenrechtsvertragsorgane und die Sonderverfahren des Men-

schenrechtsrats, auch künftig im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ihr Augenmerk auf die 

Situation und die Rechte von Personen zu richten, die nationalen oder ethnischen, religiösen 

und sprachlichen Minderheiten angehören, und in dieser Hinsicht die einschlägigen Emp-

fehlungen des Forums für Minderheitenfragen zu berücksichtigen; 

 21. bittet die Einrichtungen und Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorgani-

sationen und die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats auch wei-

terhin dazu beizutragen, die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen 

und sprachlichen Minderheiten angehören, zu schützen und Verletzungen ihrer Rechte zu 

verhüten, unter anderem indem sie bei der Sammlung von Informationen stärker zusammen-

arbeiten und ihren Informationsfluss untereinander und mit den Staaten verbessern; 

 22. legt den regionalen zwischenstaatlichen Organen nahe, innerhalb ihrer jeweili-

gen Region verstärkte Aufmerksamkeit für die Rechte von Personen, die nationalen oder 

ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu fördern, indem sie unter 

anderem in ihrer Arbeit die Erklärung aktiv stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rü-

cken und fördern, ihre Umsetzung auf nationaler Ebene anregen und die Schaffung von the-

matischen und/oder Sondermechanismen zu diesem Thema in Erwägung ziehen; 

 23. legt den nationalen Menschrechtsinstitutionen nahe, den Rechten von Personen, 

die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, gebüh-

rende Aufmerksamkeit zu widmen, unter anderem indem sie potenziell bedrohliche Situatio-

nen für Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 

angehören, beobachten und im Einklang mit den Grundsätzen betreffend die Stellung natio-
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naler Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte (Pariser Grund-

sätze)13 und ihrem jeweiligen Mandat Vorfälle gezielter Gewalt gegen Personen, die Min-

derheiten angehören, untersuchen und melden, gegebenenfalls auch an regionale und interna-

tionale Gremien; 

 24. legt der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, 

nahe, die Erklärung stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und zu überprüfen, 

inwieweit sie die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 

sprachlichen Minderheiten angehören, und die Erklärung in ihre Arbeit integriert, und die 

Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten ange-

hören, über ihre Rechte zu informieren; 

 25. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversammlung jährlich Bericht zu 

erstatten und dabei auch Empfehlungen zu wirksamen Strategien für eine bessere Verwirk-

lichung der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachli-

chen Minderheiten angehören, abzugeben; 

 26. bittet das Hohe Kommissariat, die Institutionen der Vereinten Nationen und die 

Mitgliedstaaten, die Veranstaltung regionaler Foren für Minderheitenfragen, die der Son-

derberichterstatter im Einklang mit seinem Mandat einleitet, zu unterstützen und dabei zu-

sammenzuarbeiten, um die Arbeit und die Empfehlungen des Forums für Minderheitenfra-

gen zu ergänzen und zu bereichern; 

 27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsieb-

zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der auch 

Informationen über die Aktivitäten enthält, die die Mitgliedstaaten, das Hohe Kommissariat, 

der Sonderberichterstatter, die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen und andere 

maßgebliche Interessenträger durchgeführt haben, um die Umsetzung der Erklärung zu för-

dern und die Verwirklichung der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, reli-

giösen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu gewährleisten; 

 28. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer sechsundsiebzigsten Tagung 

unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen. 

50. Plenarsitzung 

18. Dezember 2019 

 

_______________ 

13 Resolution 48/134, Anlage. 


